
wieder in W estdeutschland. Diesmal fuh r er allein zum 
Zwecke der A rbeitssuche und Regelung der W ohnungs
angelegenheit. D er A ngeklagte ha tte  Aussichten, A rbeit 
bei der Deutschen Bundesbahn zu erhalten. E r sollte 
zunächst bei seinem Onkel wohnen. Nachdem  der A n
geklagte am  5. Dezember 1957 zurückgefahren ist, ha t 
er bei seiner Rückkehr den P lan  des illegalen Ver- 
lassens der DDR m it seiner F ra u  besprochen. E r be
gann dann, auch an demselben Tag, W äsche und H aus
haltsgegenstände in P aketen  nach W estdeutschland zu 
verschicken. Diese P akete w urden von dem A ngeklag
ten  an  verschiedene Adressen und un ter verschiedenen 
Absendern im  Gewicht von etw a zwei bis sieben Kilo 
abgeschickt. Im  Dezember 1957 h a t der A ngeklagte 
sein W ohnzimmer an  eine N achbarin in  seinem H ause 
zum B etrag  von 760 DM verkauft. Als Zeitpunkt, die 
Deutsche D em okratische Republik m it seiner F ra u  und 
seinen K indern zu verlassen, h a tte  der A ngeklagte A n
fan g  F eb ruar 1958 festgelegt.
Der Tatbestand ist das Ergebnis der H auptverhandlung. 
E r wird g estü tz t auf die Einlassungen des A ngeklagten 
sowie auf das Ergebnis der Ü berprüfung der nach W est
deutschland abgesandten Pakete.
Die Entw icklung W estdeutschlands in bezug auf die 
Zusam m enarbeit des deutschen und des am erikanischen 
Im perialism us und die W iedererstarkung des M ilitaris
mus m it seinem N A TO -Paktsystem  ist dem A ngeklagten 
bekannt. Dem A ngeklagten sind auch die Anschauungen 
der W erk tätigen  und der R egierung der Deutschen 
D em okratischen Republik über diese Entw icklung und 
den K am pf um den Frieden bekannt. Dem A ngeklagten 
ist bekannt, daß die Republikflucht V erra t an der A r
beiterklasse ist. Der A ngeklagte ha t aber bew ußt Be
ziehungen nach W estdeutschland aufgenom m en und hat 
bew ußt seine V orbereitungen getroffen, um  gleichfalls 
republikflüchtig zu werden und som it in  das L ager des 
N A TO -Staates einzutreten. Dem A ngeklagten w urde 
auch das Gesetz über die Ä nderung des Paßgesetzes in 
seiner Fassung  vom 11. Dezember 1957 bekannt. Der 
A ngeklagte h a t aber trotzdem  w eiterhin seine Vor
bereitungen getroffen, P akete m it Sachen zum  Versand 
nach W estdeutschland gebracht und seine Möbel ver
kauft. Als Motiv gibt der A ngeklagte seine schlechten 
W ohnraum verhältnisse an. R ichtig ist, daß der A n
geklagte eine W ohnraum verbesserung notwendig hatte . 
Mit gutem  Willen hä tte  der A ngeklagte auch über das 
W erk dies erreichen können. E r zog es vor, Vorberei
tungen zu treffen, um die DDR illegal zu verlassen.
Die Handlungsweise des A ngeklagten, indem er die 
V orbereitungen tra f , im  Dezember nach W estdeutsch
land fuhr, sich nach A rbeit umsah, V ereinbarungen d ar
über tr a f  und nach seiner R ückkehr P akete in einem 
Gesam tgewicht von etwa 80 Kilo in  laufendem  P ak et
versand nach W estdeutschland verschickte und seine 
W ohnungseinrichtung verkaufte , entspricht dem § 8 des 
Paßgesetzes vom 15. Septem ber 1954 in seiner F assung 
vom 11. Dezember 1957.
Der S taa tsanw alt bean trag te , den A ngeklagten zu zehn 
Wochen Gefängnis zu verurteilen.
Das Gericht schließt sich dem A n trag  des S taatsanw al
tes an. Die Handlungsweise des A ngeklagten is t be
sonders moralisch-politisch verwerflich. E r wollte sich, 
aber auch seine Familie, in die Gewalt des NATO- 
S taates bringen. E r wollte dazu beitragen, dem Willen 
der herrschenden K lasse in W estdeutschland zum 
Durchbruch zu verhelfen, unseren A rbeiter-und-Bauern- 
S taa t durch den Abzug von Chem iefacharbeitern aus 
unseren volkseigenen Chemiebetrieben zu schädigen. 
Das in dem U rteilstenor ausgeworfene S trafm aß  soll 
dem A ngeklagten das Verwerfliche seiner H andlungs
weise erkennen lassen ...........
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Der A ngeklagte w ird wegen V erstoßes gegen das P a ß 
gesetz zu einem M onat Gefängnis verurteilt.
Die U ntersuchungshaft se it dem 12. Ja n u a r 1958 w ird 
dem A ngeklagten in voller Höhe au f die erkannte 
S trafe angerechnet.
Die Auslagen des V erfahrens h a t der A ngeklagte zu 
tragen.

A u s  d e n  G r ü n d e n :

Am 12. Ja n u a r 1958 wollte der dam als 17jährige A n
geklagte ohne polizeiliche Abmeldung und ohne er
forderliche Genehmigung republikflüchtig werden und 
sich zu seinen E lte rn  nach W est-Berlin begeben. E r 
h a tte  schon vorher laufend seine M utter in W est-Berlin 
besucht. Durch ihre V erm ittlung will der A ngeklagte 
auch eine A rbeitsstelle als B ergm ann in W estdeutsch
land erhalten  haben. Zu der Republikflucht habe er sich, 
tro tzdem  er wußte, daß sie s tra fb a r  ist, entschlossen, 
weil Bekannte ihm e rk lä rt hatten , daß er eine Geneh
m igung zum  legalen Um zug nicht erhalten  würde. Der 
A ngeklagte h a t in N. eine F ah rk a rte  nach B. gekauft, 
um bei der Kontrolle vorzutäuschen, daß er über Berlin 
hinausfahren wollte. Da er schon längere Zeit von seiner 
M utter und seinem B ruder ge trenn t lebte und allein 
nicht m ehr fe rtig  wurde, wollte er nach W est-Berlin. 
D ieser Sachverhalt ergab sich aus dem Geständnis des 
A ngeklagten. H iernach w ar festzustellen, daß der A n
geklagte gegen § 8 des Paßgesetzes in der F assung  des 
§ 1 des Änderungsgesetzes vom 11. Dezember 1957 ver
stoßen hat. E r  h a t versucht, ohne erforderliche Ge
nehm igung das Gebiet der D eutschen D em okratischen 
Republik zu verlassen.
Der S taa tsanw alt bean trag te  gegen den A ngeklagten 
einen M onat Gefängnis un te r A nrechnung der U nter
suchungshaft. Die S trafkam m er h a t sich diesem A n trag  
angeschlossen.

Die Republikflucht is t ein Verbrechen gegen unseren 
A rbeiter- und B auernstaat, der auch dem A ngeklagten 
alle M öglichkeiten der Förderung  und Entw icklung ha t 
zuteil werden lassen. W er unsere Republik verläß t, be
geht V erra t am  Sozialismus, er s tä rk t das L ager un
serer Feinde und un te rs tü tz t die NATO- und A tom 
kriegspolitiker. D er A ngeklagte muß erkennen, daß er 
au f Kosten der A rbeiter- und B auernm acht ausgebildet 
wurde und seine erworbenen K enntnisse unserer Re
publik zu r V erfügung stellen m uß. Aus P resse und 
Rundfunk m uß ihm bekannt sein, daß er in W est
deutschland nach einer vorübergehenden A rbeit in die 
Reihen der NATO-Söldner gepreß t wird und sein Blut 
und sein Leben fü r die In teressen der K apitalisten ein- 
setzen muß. E s liegt daher auch in  seinem eigenen 
Interesse in unserem  S taa te  zu bleiben, der rückhaltlos 
fü r die E rha ltung  des Friedens käm pft. Die bedauer
lichen fam iliären Verhältnisse, verantw ortungslos von 
den republikflüchtig gewordenen E lte rn  des A ngeklag
ten  herbeigeführt, müssen, so schwer es dem A n
geklagten  auch fallen mag, hierbei zurücktreten. Sie 
mögen dem A ngeklagten V eranlassung sein, ak tiver wie 
bisher fü r  die E inheit D eutschlands einzutreten, dam it 
er ungehindert die verw andtschaftlichen Beziehungen 
unterhalten  kann. W enn der A ngeklagte tro tz  all dem 
zu seinen Angehörigen übersiedeln will, kann er dies 
jedoch nur m it der entsprechenden Genehmigung der
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